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I. Bedingungen für das Bergen und Abschleppen von Kraftfahrzeugen, Fahrzeugen und Anhängern, das
Verwahren der Ladungen sowie die Gewährung von Pannenhilfe     (Abschleppbedingungen 2001)

II. Auftragserteilung

Der Auftraggeber erteilt den Auftrag unter Zugrundelegung deutschen Rechts und
der  nachstehenden  Bedingungen  durch  Unterzeichnung  eines
Auftragsscheines, es sei denn, die Umstände des Einzelfalles machen
dies  unmöglich.  Auf dem Auftragsschein müssen  die  Bedingungen
abgedruckt  sein  und  die  für  die  Berechnung  des  Auftrags
maßgeblichen Bestandteile im Einzelnen angegeben werden.

Dem Auftraggeber ist eine Durchschrift des Auftragsscheins auszuhändigen
und auf Verlangen Einblick in die Preisliste zu gewähren.
Nebenabreden und Änderungen bedürfen der Schriftform.

III. Durchführung des Auftrags

1. Der  Auftraggeber  hat  alle  Fragen  des  Auftragnehmers  bzw.  dessen
Beauftragten  nach  den  für  die  Durchführung  des  Auftrags  wichtigen
Umständen gewissenhaft und vollständig zu beantworten und von sich aus
auf außergewöhnliche Umstände aufmerksam zu machen. 
Der  Auftragnehmer  hat  den  Auftrag  nach  den  Regeln  der  modernen
Pannenhilfs-, Bergungs- und Abschlepptechnik schnellstens unter Einsatz der
nach den Umständen erforderlichen und geeigneten Einsatzfahrzeugen und
Geräte auf für den Auftraggeber kostengünstigstem Wege auszuführen.

2. Hat der Auftraggeber keinen Ort bestimmt, an den sein Fahrzeug verbracht
werden  soll,  so  hat  der  Auftragnehmer  das  Auftragsobjekt  auf  seinem
Betriebsgelände zu verwahren oder auf einem dem Unfall oder Pannenort
nahegelegenen  Gelände  einem zuverlässigen   Dritten  in  Verwahrung zu
geben. Der Auftraggeber hat in diesem Fall die Kosten der Verwahrung zu
tragen und im übrigen unverzüglich Anordnung über den weiteren Verbleib
des Fahrzeugs zu treffen.

 
3. Wird  das  Auftragsobjekt  auf  Weisung  des  Auftraggebers  zum

Betriebsgelände des Auftragnehmers gebracht, aber nicht bestimmt, ob dort
ein Abstellplatz gemietet wird oder der Auftragsgegenstand in Verwahrung
zu nehmen ist, so verwahrt der Auftragnehmer den Auftragsgegenstand auf
Kosten des Auftraggebers.

4. Kann  ein  Auftrag  nicht  erfolgreich  abgeschlossen  werden,  weil  das
Auftragsobjekt  bereits  auf  andere  Weise  entfernt  wurde,  so  hat  der
Auftragnehmer einen Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen. Darüber
hinaus  hat  der  Auftragnehmer  keinen  Anspruch  auf  Ersatz  seiner
Aufwendungen, wenn ein Auftrag nicht erfolgreich abgeschlossen werden
kann, ohne dass eine der Vertragsparteien ein Verschulden daran trifft.

Kann  der  Auftrag  infolge  eines  Verschuldens  des  Auftraggebers  nicht
ausgeführt werden, so steht dem Auftragnehmer das volle Entgelt zu. 

IV. Berechnung des Auftragsentgelts

1. Das  Auftragsentgelt  wird  anhand  der  dem  Auftrag  zugrunde  gelegten
Preisliste und unter genauer Angabe etwaiger Sonderleistungen berechnet.
Abweichungen  von  den  Preislisten  sind  nur  bei  einer  schriftlichen
Sondervereinbarung wirksam.

2. Die  Einsatzzeit  beginnt,  wenn  das  eingesetzte  Einsatzfahrzeug  die
Betriebsstätte  des  Auftragnehmers  mit  dem  Ziel  der  unmittelbaren
Erledigung des Auftrags verläßt; wenn die Anfahrt kürzer ist, wird nur diese
berechnet.  Sie endet  nach unmittelbarer  Rückkehr zur Betriebsstätte.  Die
Einsatzzeit wird nach Zeitstunden abgerechnet. Die erste Einsatzstunde wird
voll bezahlt.  Jede weitere  angefangene halbe Stunde wird als  volle halbe
Stunde abgerechnet.

IV. Zahlung

1. Das Auftragsentgelt ist nach Durchführung des Auftrags und nach Vorlage
einer  Rechnung,  in  der  die  einzelnen  Leistungen  angegeben  sind,  zur
Zahlung  fällig.  Der  Unternehmer  ist  berechtigt,  einen  angemessenen
Teilbetrag als Anzahlung zu verlangen. Bei ausländischen Fahrzeugen ist er
berechtigt, die Vorauszahlung des Werklohns zu verlangen. 

2. Zahlungen sind in bar, durch Scheck unter Vorlage einer Scheckkarte oder
durch eine vereinbartes Zahlungsmittel zu leisten. 

3. Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist ausgeschlossen, es sei denn, die
Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

4. Dem  Unternehmer  steht  ab  Fälligkeit  ein  Zins  von  5%  über  dem
Basiszinssatz  nach § 1 des Diskontsatzüberleitungsgesetzes vom 09.07.98
zu.

V. Pfandrecht

1. Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderungen aus dem Auftrag oder
einer damit zusammenhängenden Verwahrung des Auftragsgegenstandes ein
Pfandrecht gemäß §§ 1204 ff. BGB zu.

Wird  das  fällige  Auftragsentgelt  bei  Erreichen  des  angewiesenen
Bestimmungsortes  nicht  bezahlt,  ist  der  Auftragnehmer  aufgrund  seines
Pfandrechts  berechtigt,  den  Auftragsgegenstand  auf  Kosten  des
Auftraggebers zu einem Betriebsgelände zu bringen und zu verwahren.

2. Befindet  sich  der  Auftraggeber  länger  als  einen  Kalendermonat  mit  der
Zahlung des Auftragsentgelts oder von Verwahrungskosten in Verzug, ist der
Auftragnehmer  zum Pfandverkauf  berechtigt.  Will  er  von  diesem Recht
Gebrauch  machen,  genügt  für  die  Pfandverkaufsandrohung  eine  per
Einschreiben mit Rückschein versandte Benachrichtigung an die letzte, dem
Auftragnehmer bekannte Anschrift des Auftraggebers, soweit eine etwa neue
Anschrift  durch  Auskunft  des  Einwohnermeldeamtes  nicht  festgestellt
werden kann.

VI. Zurückbehaltungsrecht

Außerdem  steht  dem  Unternehmer  für  den  Fall,  dass  das  fällige
Arbeitsentgelt  bei  Erreichen  des  angewiesenen  Bestimmungsortes  nicht
bezahlt  oder  das  Entgelt  für  die  Verwahrung des  Auftragsgegenstandes
nicht bezahlt wird, ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 273 BGB zu. 
Macht der Unternehmer von seinem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch, so
sind  auch  die  weiteren  Kosten  von  Unterstellung  und  Verwahrung  zu
zahlen. 

VII. Haftung

1. Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber auf Ersatz eines ihm bei der
Durchführung des Auftrags zugefügten Schadens, es sei denn, der Schaden
beruht auf Umständen, die der Auftragnehmer bzw. sein beauftragter trotz
Anwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht abwenden konnte. Die Haftung
beschränkt  sich  –  ausgenommen in den  Fällen von Vorsatz  oder  grober
Fahrlässigkeit – pro Schadensereignis auf einen Höchstbetrag von insgesamt
€  500.000,--.  Die  Haftung  des  Auftragnehmers  richtet  sich  nach  den
Vorschriften über das Frachtgeschäft (§§ 407 ff. HGB), soweit diese AGB
nicht ein anderes vorsehen.

2. Für den Fall einer Haftung des Auftragnehmers nach den §§ 407 ff. HGB ist
diese begrenzt auf einen   Höchstbetrag von zwei Sonderziehungsrechten
(SZR) je Kilogramm des beschädigten oder verlorenen Gutes.  Soweit der
Auftragnehmer  für  Schäden,  die  durch  Überschreitung  der  Lieferfrist
entstehen,  haftet,  ist  die  Haftung  auf  den  einfachen  Betrag  der  Fracht
begrenzt; dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber Verbraucher ist. Für Sach-
und  Personenschäden,  die  nicht  durch  Verlust  bzw.  Beschädigung  des
Frachtgutes  oder  Überschreitung  der  Lieferfrist  entstehen,  haftet  der
Auftragnehmer nicht; dies gilt nicht, soweit solche Schäden vorsätzlich oder
grob fahrlässig durch den Auftragnehmer, seine Leute oder die Personen,
derer  er  sich  bei  der  Durchführung des  Auftrags  bedient,  herbeigeführt
worden sind.

3. Der Auftragnehmer hat etwaige Schäden und Verluste von Auftragsobjekten
und -gegenständen,  die  sich in seiner  Obhut befinden,  unverzüglich dem
Auftraggeber  anzuzeigen.  Desgleichen  ist  der  Auftraggeber  verpflichtet,
Schäden und Verluste  für die  der  Auftragnehmer aufzukommen hat,  ihm
unverzüglich anzuzeigen und genau zu bezeichnen. 

4. Ist  zur  Erreichung  des  Auftragserfolges  die  Verursachung  eines  dem
Auftragserfolg  angemessenen  Schadens  am  Auftragsgegenstand  oder  an
Rechtsgütern Dritter notwendig, stellt der Auftraggeber den Auftragnehmer
von diesbezüglicher Schadensersatzpflicht frei. 
Notwendig ist die Verursachung eines Schadens,  wenn der Schaden nicht
oder  nur  durch  Aufwendung  unverhältnismäßiger  Mittel  und  Kosten
vermeidbar wäre. 

VIII. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für  sämtliche  Ansprüche  aus  dem  Auftrag  ist  Erfüllungsort  und
ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers. 
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Geschäftsbedingungen für das Anmieten von Kraftfahrzeugen, Fahrzeugen und Anhängern 

I. Pflichten des Vermieters 
 
1. Gebrauchstauglichkeit  
Der Vermieter stellt dem Mieter ein technisch intaktes und 
verkehrssicheres Fahrzeug zur Verfügung. Winterreifen sind 
jedoch ohne besondere Vereinbarung nicht geschuldet. 
 
2. Versicherungsschutz 
Das Fahrzeug ist mindestens im gesetzlichen Umfang 
haftpflichtversichert. Daneben besteht Teilkaskoschutz im 
üblichen Umfang für Brand-, Explosions-, Elementar-, Glas- und 
Wildschaden sowie für Entwendung mit einer Selbstbeteiligung in 
Höhe von 500,00 Euro je Schadenfall. 
Vollkaskoschutz bedarf der gesonderten vertraglichen 
Vereinbarung. 
 
II. Pflichten des Mieters 
 
1a. Vereinbarter Mietpreis, Fälligkeit 
Der Mietpreis richtet sich nach der umseitig vertraglichen 
Vereinbarung. Als ein Tag gelten jeweils 24 Stunden ab 
Übernahme. Der Mietpreis ist bei Rückgabe fällig. Der Vermieter 
kann eine Vorauszahlung in Höhe der zu erwartenden Mietkosten 
zzgl. einer angemessenen Kaution vor Übergabe des Fahrzeuges 
in bar verlangen. 
Treibstoffkosten gehen zu Lasten des Mieters. 
 
1b. Abweichende Fälligkeit 
Wenn der „Zuschlag Mehrleistung Unfallersatz“ vereinbart ist, 
verzichtet der Vermieter auf eine Vorauszahlung. Die Mietkosten 
sind dann für 21 Tage ab Rückgabe gestundet, damit der Mieter 
die Direktzahlung durch die eintrittspflichtige Versicherung 
veranlassen kann. 
 
2. Mehrere Mieter 
Mehrere Mieter haften für alle Verpflichtungen 
gesamtschuldnerisch. 
 
3. Reparaturen 
Eine während der Mietzeit erforderlich werdende Reparatur darf 
bis zu einem Reparaturaufwand von 100,00 Euro vom Mieter in 
einer Fachwerkstatt in Auftrag gegeben werden. Der Mieter bittet 
dabei die Werkstatt zu prüfen, ob ein Garantiefall vorliegt. Für 
Reparaturen mit höherem Reparaturaufwand muss der Mieter mit 
dem Vermieter Kontakt aufnehmen und dessen Weisung 
einholen. 
 
4. Wartung 
Für erforderliche Wartungsarbeiten während der Mietzeit muss 
der Mieter mit dem Vermieter Kontakt aufnehmen und dessen 
Weisung einholen. 
Möchte der Mieter auf eigene Kosten eine Wagenwäsche 
vornehmen, bedarf das nicht der Zustimmung des Vermieters. 
 
5. Nutzungszweck 
Der Mieter ist zum rechtmäßigen verkehrsüblichen Gebrauch des 
Fahrzeuges berechtigt. Es darf nicht zu motorsportlichen oder zu 
Testzwecken sowie zum gewerblichen Personenverkehr 
eingesetzt werden. Die Nutzung des Fahrzeuges außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland bedarf der schriftlichen Zustimmung 
des Vermieters. 
 
6. Berechtigte Fahrer 
Das Fahrzeug darf nur vom Mieter oder dessen Mitarbeitern 
sowie im Mietvertrag benannten Personen geführt werden. 
 
7. Unfall 
Im Falle eines Unfalles während der Mietzeit ist der Mieter 
verpflichtet, die Polizei hinzuzuziehen. Er muss den Vermieter 
schnellstmöglich, spätestens jedoch bei Fahrzeugrückgabe, 
informieren und ihm alle regulierungsrelevanten Informationen 
zur Verfügung stellen (insbesondere Name, Anschrift von Halter 
und Fahrer des Unfallgegners, Kfz-Kennzeichen und 
Versicherung des unfallbeteiligten Fahrzeuges, Unfallort, -zeit 
und -datum, etwaige Zeugen, Unfallhergang) 
 

8. Rückgabe des Fahrzeuges 

 
 

Das Fahrzeug ist vom Mieter zum vereinbarten Zeitpunkt (bei 
einer Stunde Karenzzeit) am vereinbarten Ort zurückzugeben. 
Bei Nichterfüllung dieser Verpflichtung gehen entstehende 
Rückholkosten zu Lasten des Mieters. 
Wenn der „Zuschlag Mehrleistung Unfallersatz“ vereinbart ist, ist 
der Rückgabezeitpunkt stets ein unverbindlicher, der von den 
Rahmenbedingungen der Reparatur oder Wiederbeschaffung im 
Hinblick auf das unfallbeschädigte Fahrzeug abhängig ist.  
Normale Abnutzung durch den vertragsgemäßen Verbrauch ist 
mit dem Mietpreis abgegolten. Sonstige Verschlechterungen 
gehen zu lasten des Mieters, soweit nicht eine Versicherung 
eintrittspflichtig ist. 
 
III. Haftung des Vermieters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soweit keine oder keine ausreichende Deckung aus dem vom 
Vermieter abgeschlossener Versicherung besteht, haftet der 
Vermieter für durch ihn verursachte Schäden nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit. Diese Einschränkung gilt nicht für 
Schäden bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder 
für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
 
IV. Haftung des Mieters 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Schäden 
Der Mieter haftet unbeschränkt für alle von ihm oder berechtigten 
Fahrern am Mietobjekt entstandenen Schäden. Das gilt auch für 
Schäden, die in seinem Einflussbereich stehen. Diesbezügliche 
an den Vermieter gezahlte Versicherungsleistungen werden  auf 
den Anspruch des Vermieters gegen den Mieter angerechnet. 
 
2. Mietausfallkosten 
Für durch den Mieter verursachte Mietausfälle haftet er für jeden 
Tag, an dem das Fahrzeug zur Vermietung nicht zur Verfügung 
steht, pauschal in Höhe von 66 % der vereinbarten Tagesmiete, 
es sei denn, er weist das Entstehen eines niedrigeren Schadens 
nach. 
 
3. Buß- und Verwarnungsgelder, Geldstrafen 
Für alle Folgen von Verkehrsverstößen, die während der Mietzeit 
begangen wurden, haftet der Mieter. 
 
V. Warndatei, Datenschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Der Mieter erklärt sein Einverständnis, dass der Vermieter alle 
notwendigen Vertragsdaten für die Abwicklung einschließlich der 
fiskalisch erforderlichen Aufbewahrung im Rahmen 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen speichert. Die Weitergabe 
an Dritte erfolgt nur, wenn und soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen des Vermieters oder der Allgemeinheit 
erforderlich ist und soweit schutzwürdige Belange des Mieters 
nicht beeinträchtigt werden. 
 
2. Der Mieter erklärt sein Einverständnis, dass der Vermieter 
Unregelmäßigkeiten aus dem Vermietvorgang, die von 
strafrechtlicher Relevanz sind, über den Bundesverband der 
Autovermieter Deutschlands e. V. (BAV), z. Z. Grafenberger  
Allee 363, 40235 Düsseldorf, an die Warndatei WANDA, c/o Fa. 
Robert Krichenbauer elektronische Informationssysteme GmbH, 
Weiden, weiterleitet. Der Vermieter darf auch entsprechende 
Auskünfte bei der Warndatei einholen. Der Mieter kann bei dem 
Vermieter oder beim BAV stets Auskunft hinsichtlich über ihn 
gespeicherte Daten einholen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Gerichtsstand, Rechtswahl 
 
Als Gerichtsstand wird der Sitz des Vermieters vereinbart, soweit 
dies gesetzlich zulässig ist, - insbesondere, wenn der Mieter ein 
Kaufmann ist. 
Für alle Ansprüche aus diesem Vertrag gilt deutsches Recht.  
 
 
 



Bedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Kraftfahrzeugen, Anhängern, Aggregaten und deren Teilen und für 
Kostenvoranschläge 

(Kfz-Reparaturbedingungen – Unverbindliche Empfehlung des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. 
(ZDK)) 

 
 

Kfz-Reparaturbedingungen  

Stand: 03/2008 

I. Auftragserteilung 

1. Im Auftragsschein oder in einem Bestäti-
gungsschreiben sind die zu erbringenden Lei-
stungen zu bezeichnen und der voraussichtliche 
oder verbindliche Fertigstellungstermin anzuge-
ben. 

2. Der Auftraggeber erhält eine Durchschrift des 
Auftragsscheins. 

3. Der Auftrag ermächtigt den Auftragnehmer, 
Unteraufträge zu erteilen und Probefahrten sowie 
Überführungsfahrten durchzuführen. 
 
II. Preisangaben im Auftragsschein; Kosten-
voranschlag 

1. Auf Verlangen des Auftraggebers vermerkt der 
Auftragnehmer im Auftragsschein auch die Preise, 
die bei der Durchführung des Auftrags 
voraussichtlich zum Ansatz kommen. 

Preisangaben im Auftragsschein können auch 
durch Verweisung auf die in Frage kommenden 
Positionen der beim Auftragnehmer ausliegenden 
Preis- und Arbeitswertkataloge erfolgen. 

2. Wünscht der Auftraggeber eine verbindliche 
Preisangabe, so bedarf es eines schriftlichen 
Kostenvoranschlages; in diesem sind die Arbeiten 
und Ersatzteile jeweils im einzelnen aufzuführen 
und mit dem jeweiligen Preis zu versehen. Der 
Auftragnehmer ist an diesen Kostenvoranschlag 
bis zum Ablauf von 3 Wochen nach seiner 
Abgabe gebunden. 

Die zur Abgabe eines Kostenvoranschlags 
erbrachten Leistungen können dem Auftraggeber 
berechnet werden, wenn dies im Einzelfall 
vereinbart ist. 

Wird aufgrund des Kostenvoranschlages ein 
Auftrag erteilt, so werden etwaige Kosten für den 
Kostenvoranschlag mit der Auftragsrechnung 
verrechnet und  der Gesamtpreis darf bei der 
Berechnung des Auftrags nur mit Zustimmung des 
Auftraggebers überschritten werden. 

3. Wenn im Auftragsschein Preisangaben ent-
halten sind, muss ebenso wie beim Kostenvoran-
schlag die Umsatzsteuer angegeben werden. 

 
III. Fertigstellung 

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen 
schriftlich als verbindlich bezeichneten Fertigstel-
lungstermin einzuhalten. Ändert oder erweitert 
sich der Arbeitsumfang gegenüber dem 

ursprünglichen Auftrag, und tritt dadurch eine 
Verzögerung ein, dann hat der Auftragnehmer 
unverzüglich unter Angabe der Gründe einen 
neuen Fertigstellungstermin zu nennen.  

2. Hält der Auftragnehmer bei Aufträgen, welche 
die Instandsetzung eines Kraftfahrzeuges zum 
Gegenstand haben, einen schriftlich verbindlich 
zugesagten Fertigstellungstermin länger als 24 
Stunden schuldhaft nicht ein, so hat der Auftrag-
nehmer nach seiner Wahl dem Auftraggeber ein 
möglichst gleichwertiges Ersatzfahrzeug nach den 
jeweils hierfür gültigen Bedingungen des 
Auftragnehmers kostenlos zur Verfügung zu 
stellen oder 80% der Kosten für eine tatsächliche 
Inanspruchnahme eines möglichst gleichwertigen 
Mietfahrzeuges zu erstatten. Der Auftraggeber hat 
das Ersatz- oder Mietfahrzeug nach Meldung der 
Fertigstellung des Auftragsgegenstandes 
unverzüglich zurückzugeben; weitergehender 
Verzugsschadenersatz ist ausgeschlossen, außer 
in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Der Auftragnehmer ist auch für die während des 
Verzugs durch Zufall eintretende Unmöglichkeit 
der Leistung verantwortlich, es sei denn, dass der 
Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung 
eingetreten sein würde. 

Bei gewerblich genutzten Fahrzeugen kann der 
Auftragnehmer statt der Zurverfügungstellung 
eines Ersatzfahrzeugs oder der Übernahme von 
Mietwagenkosten den durch die verzögerte 
Fertigstellung entstandenen Verdienstausfall 
ersetzen. 

3. Wenn der Auftragnehmer den Fertigstellungs-
termin infolge höherer Gewalt oder Betriebsstö-
rungen ohne eigenes Verschulden nicht einhalten 
kann, besteht auf Grund hierdurch bedingter 
Verzögerungen keine Verpflichtung zum Scha-
denersatz, insbesondere auch nicht zur Stellung 
eines Ersatzfahrzeuges oder zur Erstattung von 
Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme 
eines Mietfahrzeuges. Der Auftragnehmer ist 
jedoch verpflichtet, den Auftraggeber über die 
Verzögerungen zu unterrichten, soweit dies 
möglich und zumutbar ist. 

 
IV. Abnahme 

1. Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch 
den Auftraggeber erfolgt im Betrieb des 
Auftragnehmers, soweit nichts anderes vereinbart 
ist. 

2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den 
Auftragsgegenstand innerhalb von 1 Woche ab 
Zugang der Fertigstellungsanzeige und Aushändi-
gung oder Übersendung der Rechnung abzuho-
len. Im Falle der Nichtabnahme kann der 



  
 

Auftragnehmer von seinen gesetzlichen Rechten 
Gebrauch machen. 
Bei Reparaturarbeiten, die innerhalb eines 
Arbeitstages ausgeführt werden, verkürzt sich die 
Frist auf 2 Arbeitstage. 

3. Bei Abnahmeverzug kann der Auftragnehmer 
die ortsübliche Aufbewahrungsgebühr berechnen. 
Der Auftragsgegenstand kann nach Ermessen 
des Auftragnehmers auch anderweitig aufbewahrt 
werden. Kosten und Gefahren der Aufbewahrung 
gehen zu Lasten des Auftraggebers. 
 
V. Berechnung des Auftrages 

1. In der Rechnung sind Preise oder Preisfaktoren 
für jede technisch in sich abgeschlossene 
Arbeitsleistung sowie für verwendete Ersatzteile 
und Materialien jeweils gesondert auszuweisen. 

Wünscht der Auftraggeber Abholung oder Zu-
stellung des Auftragsgegenstandes, erfolgen 
diese auf seine Rechnung und Gefahr. Die Haf-
tung bei Verschulden bleibt unberührt. 

2. Wird der Auftrag aufgrund eines verbindlichen 
Kostenvoranschlages ausgeführt, so genügt eine 
Bezugnahme auf den Kostenvoranschlag, wobei 
lediglich zusätzliche Arbeiten besonders 
aufzuführen sind. 

3. Die Berechnung des Tauschpreises im 
Tauschverfahren setzt voraus, dass das ausge-
baute Aggregat oder Teil dem Lieferumfang des 
Ersatzaggregats oder -teils entspricht und dass es 
keinen Schaden aufweist, der die Wieder-
aufbereitung unmöglich macht. 

4. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten des Auf-
traggebers. 

5. Eine etwaige Berichtigung der Rechnung muss 
seitens des Auftragnehmers, ebenso wie eine 
Beanstandung seitens des Auftraggebers,  
spätestens 6 Wochen nach Zugang der Rechnung 
erfolgen. 
 
 
Vl. Zahlung 

1. Der Rechnungsbetrag und Preise für 
Nebenleistungen sind bei Abnahme des 
Auftragsgegenstandes und Aushändigung oder 
Übersendung der Rechnung zur Zahlung in bar 
fällig, spätestens jedoch innerhalb 1 Woche nach 
Meldung der Fertigstellung und Aushändigung 
oder Übersendung der Rechnung. 
 
2. Gegen Ansprüche des Auftragnehmers kann 
der Besteller nur dann aufrechnen, wenn die 
Gegenforderung des Bestellers unbestritten ist 
oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein 
Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend 
machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem 
Auftrag beruht. 

 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auf-
tragserteilung eine angemessene Vorauszahlung 
zu verlangen. 
 
 
Vll. Erweitertes Pfandrecht 

Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forde-
rung aus dem Auftrag ein vertragliches Pfandrecht 
an den aufgrund des Auftrages in seinen Besitz 
gelangten Gegenständen zu. 

Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen 
Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, 
Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen 
geltend gemacht werden, soweit sie mit dem 
Auftragsgegenstand in Zusammenhang stehen. 
Für sonstige Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung gilt das vertragliche Pfand-
recht nur, soweit diese unbestritten sind oder ein 
rechtskräftiger Titel vorliegt und der Auftragsge-
genstand dem Auftraggeber gehört. 
 
 
Vlll. Sachmangel 

1. Ansprüche des Auftraggebers wegen 
Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab 
Abnahme des Auftragsgegenstandes. Nimmt der 
Auftraggeber den Auftragsgegenstand trotz 
Kenntnis eines Mangels ab, stehen ihm 
Sachmängelansprüche nur zu, wenn er sich diese 
bei Abnahme vorbehält. 
 
2. Ist Gegenstand des Auftrags die Lieferung 
herzustellender oder zu erzeugender beweglicher 
Sachen und ist der Auftraggeber eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen oder ein 
Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in 
Ausübung seiner gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, 
verjähren Ansprüche des Auftraggebers wegen 
Sachmängeln in einem Jahr ab Ablieferung. Für 
andere Auftraggeber (Verbraucher) gelten in 
diesem Fall die gesetzlichen Bestimmungen.  

3. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt, 
soweit der Auftragnehmer aufgrund Gesetz 
zwingend haftet oder etwas anderes vereinbart 
wird, insbesondere im Falle der Übernahme einer 
Garantie. 
 
4. Ansprüche wegen Sachmängeln hat der 
Auftraggeber beim Auftragnehmer geltend zu 
machen; bei mündlichen Anzeigen händigt der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber eine schriftliche 
Bestätigung über den Eingang der Anzeige aus. 
 
5. Wird der Auftragsgegenstand wegen eines 
Sachmangels betriebsunfähig, kann sich der 
Auftraggeber mit vorheriger Zustimmung des 



  
 

Auftragnehmers an einen anderen  Kfz-
Meisterbetrieb wenden. In diesem Fall hat der 
Auftraggeber in den Auftragsschein aufnehmen zu 
lassen, dass es sich um die Durchführung einer 
Mängelbeseitigung des Auftragnehmers handelt 
und dass diesem ausgebaute Teile während einer 
angemessenen Frist zur Verfügung zu halten 
sind. Der Auftragnehmer ist zur Erstattung der 
dem Auftraggeber nachweislich entstandenen 
Reparaturkosten verpflichtet. 

6. Im Falle der Nachbesserung kann der 
Auftraggeber für die zur Mängelbeseitigung 
eingebauten Teile bis zum Ablauf der 
Verjährungsfrist des Auftraggegenstandes 
Sachmängelansprüche aufgrund des Auftrags 
geltend machen. 
Ersetzte Teile werden Eigentum des 
Auftragnehmers. 
 
7. Abschnitt VIII Sachmangel gilt nicht für 
Ansprüche auf Schadensersatz; für diese 
Ansprüche gilt Abschnitt IX Haftung. 
 
 
IX. Haftung 

1. Hat der Auftragnehmer nach den gesetzlichen 
Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen, 
der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet 
der Auftragnehmer beschränkt: 
Die Haftung besteht nur bei Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten, etwa solcher, die 
der Auftrag dem Auftragnehmer nach seinem 
Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Auftrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Auftraggeber regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf. Die Haftung ist auf den bei 
Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen 
Schaden begrenzt. Soweit der Schaden durch 
eine vom Auftraggeber für den betreffenden 
Schadenfall abgeschlossene Versicherung 
(ausgenommen Summenversicherung) gedeckt 
ist, haftet der Auftragnehmer nur für etwaige damit 
verbundene Nachteile des Auftraggebers, z.B. 
höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachteile 
bis zur Schadenregulierung durch die 
Versicherung. Die Haftung für den Verlust von 
Geld und Wertsachen jeglicher Art, die nicht 
ausdrücklich in Verwahrung genommen sind, ist 
ausgeschlossen.  
 
Ist der Auftraggeber eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei 
Auftragserteilung in Ausübung seiner 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit handelt, und werden nach Ablauf eines 
Jahres nach Abnahme oder –bei Lieferungen 
herzustellender oder zu erzeugender beweglicher 

Sachen- nach Ablieferung des 
Auftraggegenstandes Schadensersatzansprüche 
wegen Sachmängeln geltend gemacht, gilt 
Folgendes: Die vorstehende Haftungsbegrenzung 
gilt auch für einen Schaden, der grob fahrlässig 
verursacht wurde, nicht aber bei grob fahrlässiger 
Verursachung durch gesetzliche Vertreter oder 
leitende Angestellte des Auftragnehmers, ferner 
nicht für einen grob fahrlässig verursachten 
Schaden, der durch eine vom Auftraggeber für 
den betreffenden Schadenfall abgeschlossene 
Versicherung abgedeckt ist. 
 
2. Unabhängig von einem Verschulden des 
Auftragnehmers bleibt eine etwaige Haftung des 
Auftragnehmers bei arglistigem Verschweigen des 
Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder 
eines Beschaffungsrisikos und nach dem 
Produkthaftungsgesetz unberührt. 
 
3. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der 
gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und 
Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von 
ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte 
Schäden.  Für von ihnen mit Ausnahme der 
gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten 
durch grobe Fahrlässigkeit verursachte Schäden 
gilt die diesbezüglich für den Auftragnehmer 
geregelte Haftungsbeschränkung entsprechend. 
 
4. Die Haftungsbeschränkungen dieses 
Abschnitts gelten nicht bei Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit. 
 

X. Eigentumsvorbehalt 

Soweit eingebaute Zubehör-, Ersatzteile und 
Aggregate nicht wesentliche Bestandteile des 
Auftragsgegenstandes geworden sind, behält sich 
der Auftragnehmer das Eigentum daran bis zur 
vollständigen unanfechtbaren Bezahlung vor. 
 

Xl. Schiedsstelle (Schiedsverfahren) 

(Gilt nur für Fahrzeuge mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5t) 

1. Ist der Betrieb Mitglied der örtlich zuständigen 
Innung des Kraftfahrzeughandwerks kann der  
Auftraggeber bei Streitigkeiten aus diesem 
Auftrag oder -mit dessen Einverständnis- der 
Auftragnehmer die für den Auftragnehmer 
zuständige Schiedsstelle des Kraftfahr-
zeughandwerks oder -gewerbes anrufen. Die 
Anrufung muss schriftlich unverzüglich nach 
Kenntnis des Streitpunktes erfolgen. 

2. Durch die Entscheidung der Schiedsstelle wird 
der Rechtsweg nicht ausgeschlossen . 

3. Durch die Anrufung der Schiedsstelle ist die 
Verjährung für die Dauer des Verfahrens ge-
hemmt. 



  
 

4. Das Verfahren vor der Schiedsstelle richtet sich 
nach deren Geschäfts- und Verfahrensordnung, 
die den Parteien auf Verlangen von der 
Schiedsstelle ausgehändigt wird. 

5. Die Anrufung der Schiedsstelle ist ausge-
schlossen, wenn bereits der Rechtsweg be-
schritten ist. Wird der Rechtsweg während eines 
Schiedsstellenverfahrens beschritten, stellt die 
Schiedsstelle ihre Tätigkeit ein. 

6. Für die Inanspruchnahme der Schiedsstelle 
werden Kosten nicht erhoben. 
 
Xll. Gerichtsstand 

Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen 
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit 
Kaufleuten einschließlich Wechsel- und 
Scheckforderungen ist ausschließlicher Ge-
richtsstand der Sitz des Auftragnehmers. Der 
gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Auftraggeber 
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 
nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland 
verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist. 

 

 

 



Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Autoverleih & Abschleppdienst 
J.Bauereiß KG  für Krangestellung / Kranarbeit mit Mobil-/Ladekran (Stand: 12/2011) 

Allen unseren Kran- und Transportleistungen liegen die nachstehenden 
Bedingungen zugrunde, soweit nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 
 
1. Kranleistungen 
Leistungen im Sinne dieser Bestimmungen werden unterschieden in: 
- Krangestellung = Überlassung von ortsveränderlichem Hebezeug samt 
Bedienungspersonal an den Auftraggeber zur Durchführung von Arbeiten 
nach dessen Weisung und Disposition 
- Kranarbeit = Güterbeförderung, insbesondere das Anheben, Bewegen und 
die Ortsveränderung von Lasten und/oder Personen zu Arbeitszwecken mit 
Hilfe eines ortsveränderlichen Hebezeuges und die Übernahme eines oder 
mehrerer vereinbarter Hebemanöver durch den Unternehmer nach dessen 
Weisung und Disposition. 
-Transportleistung = Beförderung von Gütern im Staßengüterverkehr mit 
Kraftfahrzeugen, sowie die Bewegung oder Ortsveränderung von Gütern 
mittels Transporthilfsmittel wie z.B. Panzerrollen, Wälzwagen, Hebeböcke o.ä. 
 
2. Allgemeines 
Abweichende Abreden gelten nur, wenn sie im Einzelfall vereinbart wurden. 
Die Beweislast für den Inhalt sowie die richtige und vollständige Übermittlung 
trägt, wer sich darauf beruft. Hingegen gelten abweichende 
Geschäftsbedingungen nur, wenn sie im Einzelfall vereinbart wurden und 
schriftlich bestätigt wurden. 
Alle Angebote des Unternehmers sind freibleibend und bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. 
Ergebnisse von Einsatzstellenbesichtigungen und besonderen 
Vereinbarungen, z.B. über Be- u. Entladeort, Kranstandplatz usw. müssen von 
beiden Parteien zu ihrer Wirksamkeit protokolliert werden. 
Verträge, deren Durchführung der Erlaubnis oder Genehmigung der 
zuständigen Behörden bedürfen, insbesondere gemäß § 18I2 und § 22II.IV 
und § 29III und § 46I Nr.5 STVO sowie § 70 I StVZO, werden unter der 
aufschiebenden Bedingung der rechtzeitigen Erlaubnis- bzw. 
Genehmigungserteilung geschlossen. 
Gebühren und Kosten für behördliche Aufwendungen, sowie alle 
Beschaffungskosten und Kosten die durch behördliche Auflagen entstehen, 
sowie Polizeibegleitgebühren und sonstige Kosten für behördlich angeordnete 
Sicherheitsvorkehrungen trägt der Auftraggeber, soweit nichts anderes 
vereinbart wurde. 
Der Unternehmer ist berechtigt, andere Unternehmen zur Erfüllung der 
vertraglich übernommenen Verpflichtung einzuschalten, sofern nichts anderes 
vereinbart wurde. 
Der Unternehmer ist berechtigt, unter Ausschluss von 
Schadenersatzansprüchen vom Vertrag zurückzutreten, wenn nach 
sorgfältiger Prüfung vor oder während des Einsatzes von Fahrzeugen, 
Geräten oder Arbeitsvorrichtungen aller Art wesentliche Schäden an fremden 
und/oder eigenen Sachen und/oder Vermögenswerten bzw. Personenschäden 
zu befürchten sind. 
Gleiches gilt für den Fall, dass unser Mobilkran von den Polizeibehörden für 
Bergungsarbeiten jeglicher Art benötigt wird. In diesen Fällen wird die Arbeit 
sofort unterbrochen und anschließend fortgeführt! Sollte der Auftrag noch nicht 
begonnen sein, so behalten wir uns eine kurzfristige Absage oder 
Verschiebung des Auftrages vor, ohne das hierdurch rechtliche 
Konsequenzen für uns entstehen. 
Der Ausschluss der Schadenersatzansprüche entfällt, wenn der Unternehmer 
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht beachtet hat. 
Im Fall des Rücktritts wird bei Kranleistungen das Entgelt anteilig berechnet. 
Witterungsbedingte Unterbrechungen mindern den Anspruch auf Entgelt unter 
Anrechnung ersparter Aufwendungen nicht, es sei denn, es ist etwas anderes 
vereinbart. 
 
3. Pflichten und Haftung des Unternehmers 
Besteht die Hauptleistung des Unternehmers in der bezeichneten Überlassung 
eines ortsveränderlichen Hebezeuges samt Bedienungspersonal an den 
Auftraggeber zur Durchführung von Arbeiten nach dessen Weisung und 
Disposition, so schuldet der Unternehmer die Überlassung eines im 
allgemeinen und im besonderen geeigneten ortsveränderlichen Hebezeuges, 
das nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und den geltenden 
Regeln der Technik TÜV u. UVV geprüft, sowie betriebsbereit ist. 
Für das überlassene Personal haftet der Unternehmer nur im Rahmen 
geltender Grundsätze zum Auswahlverschulden. 
Eine Haftung für nicht rechtzeitige Gestellung ist ausgeschlossen bei höherer 
Gewalt, Streik, Straßensperrung und sonstigen unvermeidbaren Ereignissen, 
deren Folgen der Unternehmer nicht abwenden konnte. 
In allen anderen Fällen nicht rechtzeitiger Gestellung ist die Haftung begrenzt 
auf den dreifachen Mietzins. Diese Begrenzung entfällt bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. 
Besteht die Leistung des Unternehmers in Kranarbeiten und 
Transportleistungen, so verpflichtet sich der Unternehmer, alle ihm erteilten 
Aufträge mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und technischen 
Möglichkeiten unter Beachtung der einschlägigen Regeln der Technik 
ordnungsgemäß und fachgerecht auszuführen. Insbesondere dazu, allgemein 
und im besonderen geeignete Transportmittel und Hebezeuge, die 
betriebsbereit, betriebssicher und nach den geltenden Bestimmungen TÜV u. 
UVV geprüft sind, zum Einsatz zu bringen. 
Darüber hinaus verpflichtet sich der Unternehmer, allgemein und im 
Besonderen geeignetes Bedienungspersonal (Kranführer und Kraftfahrer), das 
mit der Bedienung des Gerätes vertraut ist, zur Verfügung zu stellen. 
Der Unternehmer stellt darüber hinaus notwendiges Hilfs-, Einweis- und sonstiges 
 

Personal, sowie den ggf. erforderlichen Anschläger auf Kosten des Auftraggebers. 
Die Haftungsgrenzen werden durch die Höchstsummen der vom Unternehmer 
abgeschlossenen Hakenlastversicherung bestimmt, soweit diese nicht durch 
gesetzliche Bestimmungen geregelt sind. 
Sofern der Auftraggeber einen höheren Betrag wünscht, so ist vor 
Auftragserteilung 
eine schriftliche Vereinbarung darüber zu treffen. Der Unternehmer ist berechtigt, 
die Kosten einer entsprechenden Versicherung für die höhere Haftung dem 
Auftraggeber in Rechnung zu stellen. 
Zur Versicherung des Gutes ist der Unternehmer nur Verpflichtet, soweit ein 
ausdrücklicher schriftlicher Auftrag dazu unter Angabe des Versicherungswertes 
und der zu deckenden Gefahren vorliegt; die bloße Wertangabe ist nicht als 
Auftrag 
zur Versicherung anzusehen. 
Durch Entgegennahme eines Versicherungsscheines (Police) übernimmt der 
Unternehmer nicht die Pflichten, die dem Auftraggeber als Versicherungsnehmer 
obliegen; jedoch hat der Unternehmer alle üblichen Maßnahmen zur Erhaltung 
des 
Versicherungsanspruches zu treffen. 
Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung versichert der Unternehmer zu 
den an seinem Erfüllungsort üblichen Versicherungsbedingungen. 
 
Pflichten und Haftung des Auftraggebers 
Der Auftraggeber hat alle technischen Voraussetzungen, die für die 
ordnungsgemäße und gefahrlose Durchführung des Auftrages erforderlich sind, 
auf 
eigene Rechnung und Gefahr zu schaffen und während des Einsatzes 
aufrechtzuerhalten. 
Insbesondere ist der Auftraggeber verpflichtet, das zu behandelnde Gut in einem 
für 
die Durchführung des Auftrages bereiten und geeigneten Zustand zur Verfügung 
zu 
halten. Ferner ist er verpflichtet, die richtigen Maße, Gewichte und besonderen 
Eigenschaften des Gutes (z.B. Schwerpunkt, Art des Materials usw.) sowie im 
Falle 
von Kranleistungen die Anschlagpunkte rechtzeitig anzugeben. 
Der Auftraggeber hat die zum Befahren von fremden Grundstücken, nicht 
öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen erforderlichen Zustimmungen der 
Eigentümer zu besorgen und den Unternehmer von Ansprüchen Dritter, die sich 
aus einer unbefugten Inanspruchnahme eines fremden Grundstückes ergeben 
können, freizustellen. 
Darüber hinaus ist der Auftraggeber dafür verantwortlich, dass die Boden-, Platz 
und 
sonstigen Verhältnisse an der Einsatzstelle sowie den Zufahrtswegen – 
ausgenommen öffentliche Straßen, Wege und Plätze- eine ordnungsgemäße und 
gefahrlose Durchführung des Auftrages gestatten. 
Insbesondere dafür, dass die Bodenverhältnisse am Be- und Entladeort, bzw. 
Kranstandplatz, sowie den Zufahrtswegen den auftretenden Bodendrücken und 
sonstigen Beanspruchungen gewachsen sind. 
Schließlich ist der Auftraggeber verantwortlich für alle Angaben über unterirdische 
Kabelschächte, Versorgungsleitungen, sonstige Erdleitungen und Hohlräume, die 
die Tragfähigkeit des Bodens an der Einsatzstelle oder den Zufahrtswegen 
beeinträchtigen könnten. Auf die Lage und das Vorhandensein von unterirdischen 
Leitungen, Schächten und sonstigen Hohlräumen hat der Auftraggeber 
unaufgefordert hinzuweisen. 
Versäumt der Auftraggeber schuldhaft diese Hinweispflicht, haftet er für alle 
daraus 
entstehenden Schäden, auch für Sach- und Sachfolgeschäden an Fahrzeugen, 
Geräten und Arbeitsvorrichtungen des Unternehmers sowie Vermögensschäden. 
Angaben und Erklärungen Dritter, deren sich der Auftraggeber zur Erfüllung der 
ihm 
obliegenden Verpflichtungen bedient, gelten als Eigenerklärungen des 
Auftraggebers. 
Der Auftraggeber darf nach Auftragserteilung ohne Zustimmung des 
Unternehmers 
dem von ihm eingesetzten Personal keine Weisungen erteilen, die von den 
vertraglichen Vereinbarungen in Art und Umfang abweichen oder dem 
Vertragszweck zuwiderlaufen. 
Verletzt der Auftraggeber schuldhaft die vorgenannten Verpflichtungen, 
insbesondere Vorbereitungs- und Mitwirkungspflicht, so haftet er gegenüber dem 
Unternehmer für jeden daraus entstehenden Schaden. Die Vorschriften des § 414 
Absatz 2 des HBG bleiben hiervon unberührt. 
 
Schlussbestimmungen 
Die Leistungen des Unternehmers sind Vorleistungen und nicht 
Skontoabzugsberechtigt. Die Rechnungen des Unternehmers sind nach Erfüllung 
des Auftrages, spätestens sofort nach Erhalt der Rechnung zu begleichen, soweit 
nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. Eine Aufrechnung oder 
Zurückbehaltung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenforderungen zulässig. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand, auch für Scheck- und Wechselklagen unter 
Kaufleuten ist ausschließlich der Sitz des Unternehmers. Alle vom Unternehmer 
abgeschlossene Verträge unterliegen dem deutschen Recht. Das gilt auch für 
ausländische Auftraggeber. 
Auf die Haftungsbefreiungen und –begrenzungen dieser Geschäftsbedingungen 
können sich auch die Leute des Unternehmers berufen. Gleiches gilt für 
Handlungen und Unterlassungen anderer Personen, derer er sich bei 
Auftragsausführung bedient. Die Haftungsbefreiungen und –begrenzungen gelten 
auch für außervertragliche Ansprüche. 
Soweit für Erklärungen die Schriftform verlangt wird, steht ihr die 
Datenfernübertragung und jede sonst lesbare Form gleich, sofern sie den 
Aussteller 
erkennbar macht. 
Sollten aus Vertrags - oder Rechtsgründen Teile dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam oder im Einzelfall nicht anwendbar sein, so 
bleiben alle übrigen Bestimmungen hiervon unberührt; § 139 BGB ist insofern 
abbedungen. 
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